
Satzung der Stadt Kreuztal 
 

über die Erhebung von Wasseranschlussbeiträgen 
vom 20.01.1986 in der Fassung der I. Änderung vom 04.12.2001 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV NW S. 475) und der §§ 1, 2 und 
8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712/ SGV NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.06.1978 (GV NW 1978 S. 268), hat der Rat der Stadt Kreuztal in seiner Sitzung 
am 19.12.1985 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Stadt Kreuztal erhebt zum teilweisen Ersatz ihres durchschnittlichen Aufwandes 
für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage (Hauptversorgungsleitungen, Transportleitungen, Hochbehälter, Druck-
regelungsanlagen) einen Anschlussbeitrag. 
 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversor-

gungsanlage angeschlossen werden können und 
 

a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist und eine Be-
bauung oder gewerbliche Nutzung möglich ist, 

b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, die jedoch 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten bauli-
chen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen 

 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich an-

geschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorraus-
setzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Lie-

genschaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche unter Berücksichti-

gung von Maß und Art der baulichen Nutzung. 
 
 
 
 



Als Grundstücksfläche gilt: 
 
a)  Bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, die der  
   Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist, 
 
b) bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderli-

chen Festsetzungen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 50 m von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze 
des Grundstücks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hin-
tere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
c) Die Tiefenbegrenzung gilt nicht für Grundstücke, die nur gewerblich genutzt 

werden dürfen oder tatsächlich überwiegend gewerblich genutzt werden. 
 
(2) Die nach Abs. 1 ermittelte Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbar-

keit mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen beträgt: 
 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 
  100 v. H. 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 
  125 v. H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 
  150 v. H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 
  175 v. H. 
5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 
  200 v. H. 

 
(3) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-

zulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grund- und 
Baumassenzahlen aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 
2,8 , wobei Bruchzahlen auf die nächst folgende Zahl aufgerundet werden. 

 
(4) Ist im Einzelfall eine höhere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und ge-

duldet, so ist diese zugrundezulegen. 
 
(5) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Ge-

schosszahl noch Grundflächen- und Baumassenzahl festgesetzt, ist 
 

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen, 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den be-

nachbarten Grundstücken überwiegend vorhandenen Geschosse maßge-
bend. 

 
(6) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht feststell-

bar, so werden je angefangene 2,80 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss 
gerechnet. 

 



(7) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Bebau-
ung festgesetzt ist, werden wie Grundstücke mit eingeschossiger Bebaubarkeit 
behandelt.  

 
Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung 
der Zahl der Vollgeschosse ausgewiesen sind, werden wie Grundstücke mit 
zweigeschossiger Bebaubarkeit behandelt. 

 
(8) Wird ein bereits an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenes Grundstück 

durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstückes, für welches ein Beitrag 
nicht erhoben ist, zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der Beitrag 
für das hinzugekommene Grundstück nachzuzahlen. 

 
(9) Die in Abs. 2 genannten v.H.-Sätze erhöhen sich bei Grundstücken in Gewerbe-, 

Industrie- und Kerngebieten um jeweils 50 Prozentpunkte. Maßgebend für die Art 
der Nutzung sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes dessen Festset-
zungen. Sind im Bebauungsplan keine Festsetzungen über die Art der Nutzung 
vorhanden oder besteht kein Bebauungsplan, so erhöhen sich die in Abs. 2 ge-
nannten Prozentsätze um 50 Prozentpunkte für die Grundstücke, auf denen  

     überwiegend ein Gewerbe betrieben wird. 
 
 
(10)  Der Anschlussbeitrag beträgt 0,75 €/m2 der nach Anwendung der  
  vorgenannten Bestimmungen ermittelten modifizierten Grundstücksfläche. 
 
 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungsanla-
ge angeschlossen werden kann. 
 
Im übrigen entsteht die Beitragspflicht gemäß § 2 Abs. 2 mit dem Anschluss und  
gemäß § 3 Abs. 8 mit der Vereinigung der Grundstücke. 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Heranziehung Eigentümer des Grundstücks 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 6 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 
 

 
 
 
 



§ 7 
Umsatzsteuer 

 
Außer den Abgaben nach § 3 ist an die Stadt die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in 
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgesetzten Höhe zu zahlen. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend ab 02.07.1981 in Kraft. Die Satzungen der Stadt 
Kreuztal über die Erhebung von Wasseranschlussbeiträgen vom 29.06.1981 und 
05.12.1983 treten vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an außer Kraft. 
 
Kreuztal, 20.01.1986 
 
gez. 
 
Thomas 
Bürgermeister 

 
 
I. Änderung in Kraft getreten am 01.01.2002.  


